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HEUTE:
Neue Medien

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit Jahren bemüht sich unsere städtische

Volkshochschule mit Erfolg darum, unsere Bür-

gerinnen und Bürgern mit den neuesten Ent-

wicklungen in unserer Medienwelt vertraut zu

machen. Dazu gehören weiterhin Computer-

kurse nicht nur für jugendliche Anfänger, son-

dern auch für die ältere Generation. Die VHS

kann mit Recht behaupten, dass sie vor Jahren

auf diesem Gebiet Vorreiterfunktion hatte und

seither einen wesentlichen Beitrag zur Heran-

führung an die neuen Medien geleistet hat.

Stolz sind wir inzwischen auch auf die „Junge

VHS“, die sich mit ihren Angeboten speziell an

das junge Publikum wendet. Dieses neue An-

gebot ist aus meiner Sicht deshalb notwendig

gewesen, weil sich Jugendliche eher dann mit

solchen Angeboten identifizieren können, wenn

sie in Sprache und Präsentation auf ihre Be-

dürfnisse zugeschnitten sind.

Von daher reiht sich unser neues Medienkom-

petenz-Projekt sehr gut in unsere Linie ein. Die

Frage, wie Journalismus im Fernsehen funktio-

niert, wird sicherlich viele Jugendliche interes-

sieren – die dabei auch ganz praktisch für die

Zukunft lernen können. Und genau darum geht

es.

Ihr

Wolfgang Bintz

Bürgermeister der Stadt Völklingen

Infos über das gesamte Angebot und Anmeldungen 

bei VHS-Sekretariat: Telefon (0 68 98) 13-25 97

Online-Anmeldungen unter: www.vhs-voelklingen.de

Vortrag KonzerteSport

VERANSTALTUNGEN IN VÖLKLINGEN

Concer t  Européen des E lèves de Sarre  et  Mosel le
Europäisches Konzer t der Saar- und Moselleschüler

CONCERT DES LYCÉES 2010

VÖLKLINGEN Gebläsehalle Unesco Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
Donnerstag, 25. März 2010, 19.30 Uhr, Jeudi 25 mars 2010 à 19h30

P E T I T E  R O S S E L L E C a r r e a u  W e n d e l
Vendredi 30 avril 2010 à 20h, Freitag, 30. April 2010, 20 Uhr   

M E T Z  A r s e n a l
Mardi 18 mai 2010 à 20h, Dienstag, 18. Mai 2010, 20 Uhr

MEMORIAS
DE UN CACIQUE

JAIME CÓRDOBA

VHS Völklingen

Eintritt: Schüler/Studenten: 5 €, Erwachsene: 10 €
Kartenvorverkauf:
• VHS- und Kulturbüro der Stadt Völklingen, 

Altes Rathaus, Telefon (0 68 98) 13-20 80
• Tourist-Info der Stadt Völklingen, 

Alter Bahnhof, Telefon (0 68 98) 13-28 00
• Warndtgymnasium Völklingen, 

Am Warndtgymnasium 1, Telefon (0 68 98) 9 72 99 00
• Office du Tourisme de Forbach 

Tél. (0033) 3 87 85 02 43
• Arsenal de METZ 

Bureaux Vie Scolaire des Lycées, 
Tél. (0033) 3 87 74 16 16

Weitere Veranstaltungen unter

www.voelklingen.de   

Änderungen vorbehalten 

Multimediavortrag von 

H. Dörrenbecher

Das Abenteuer Karl May 

„Leben und Werk des 

Sächsischen Lügenboldes“

18.3.2010 / 19 Uhr

Glas- und Heimatmuseum, 

Am Bürgermeisteramt 5, 

Ludweiler

Wohltätigkeitskonzert

mit der Gruppe 

„Hotel Bossa Nova“

19.3.2010 / 20 Uhr

Kulturhalle Wehrden

Karten unter der

Telefonnr. (0 68 98) 2 45 51

Carbon & Stahl

Diego Jascalevich Duo

25.3.2010 / 19.30 Uhr

Festsaal Altes Rathaus 

Völklingen

Deutsche 

Karatemeisterschaften

der Leistungsklasse werden

am 20.3.2010 ausgetragen.

Professionell und spannend

geht es auch am zweiten Tag

weiter mit den 3. Karatemeis -

terschaften für Menschen

mit Behinderung  

20.3. – 21.3.2010

Hermann-Neuberger-Halle, 

Stadionstraße, Völklingen

Plopp-Kartentelefon (06802)

175 00 44

Konzert mit Memo Gonzales

& The Bluescasters

28.3.2010 / 20 Uhr

Alter Bahnhof Völklingen

Eintritt: 14 € 

Tuesday Station Music

CHICKEN BONE

23.3.2010 / 20 Uhr

Alter Bahnhof Völklingen

Paul O‘Brien Tour

Paul O‘Brien - „Reminiscent 

of Simon & Garfunkel, 

Tom Rush, Cat Stevens, 

Allan Taylor, Gordon Lightfoot,

James Taylor...“ 

Wolfgang Geise, RockTimes

26.3.2010 / 20 Uhr

Katholisches Pfarrheim, 

Hauptstraße 160, Lauterbach

Eintritt: 16 €

Weitere Informationen unter

www.plopp.de. 

Donnerstag, 18. März 2010

■ Vortrag: Hermann und Karl Theodor Röchling – 

der Patriach und sein designierter Nachfolger,

Referent: Hendrik Kersten, 19 Uhr, Altes Rathaus

Freitag, 19. März 2010

Aktion „Völklingen lebt gesund“, 

Spiritueller Abend und Meditation

Spiritueller Abend, gemütliche Treffen zum gemeinsa-

men Austausch und Gespräche über spirituelle Themen sowie 

z. B. Meditationen, Mantra Singen und noch einiges mehr. 

Püttlingen, Westpreußenweg 8, 19.15 – 21.15 Uhr, 

Kosten: 20,– €. Anmeldung: Saskia Speicher, Pestalozziplatz 14,

66333 Völklingen-Heidstock, Telefon: (0 68 98) 85 26 10, E-Mail:

saskiaspeicher@gmx.de, Internet: www.saskiaspeicher.de

Samstag, 20. März 2010

■ Kurs: Schnittkurs an Obstgehölzen (witterungsbedingt), 

10 Uhr, Ökogarten, Fürstenhausen

Samstag, 21. März 2010

■ Kurs: Werk- und Arbeitersiedlung „Alte Schmelz“ 

in St. Ingbert, Leitung: Delf Slotta, 10 Uhr, 

Treff: St. Ingbert, Alte Schmelz, vor Konsum-Gebäude

Montag, 22. März 2010

■ Kurs: Frauenprogramm Textverarbeitung mit Word 

Aufbauwissen, 8.15 Uhr, Alter Bahnhof

■ Kurs: Das eigene Fotobuch erstellen, 18 Uhr, Alter Bahnhof

Dienstag, 23. März 2010

■ Kurs: Textverarbeitung mit Word Aufbauwissen,

18 Uhr, Alter Bahnhof

Die Passion

Das Martyrium von 

Jesus Christus

21. März 2010, 18 Uhr 

Kulturhalle Wehrden

Im Jahre 1992 sahen rund 7000

Bürgerinnen und Bürger die Passi-

onsspiele, die am Karfreitag rund

um das Neue Rathaus aufgeführt

wurden. Am 21. März wird dieser

frühere Brauch wieder aufgegriffen

– und zwar in der Kulturhalle. Über

50 Akteure werden das „Martyrium

von Jesus Christus“ aufführen. 

Die Akteure stammen alle aus 

der Theatergruppe „Via Crucis“. 

Präsentiert wird „Die Passion“ vom

Ausländerbeirat Völklingen mit 

Unterstützung der Stadtverwaltung

und der Völklinger Energiestiftung.

Eintritt: VVK: 8 € / AK: 10 €

Kartenvorverkauf:
Schuhhaus Agostini Völklingen
Schuhhaus Agostini Ludweiler

Jugendstilhäuser

●

Wie funktioniert Journalismus

im Fernsehen? Wie werden

TV-Filmberichte produziert?

Wie arbeitet man als Video-

journalist, wie veröffentlicht

man korrekt? Was muss man

lernen, um diese Arbeit später

einmal professionell ausüben

zu können? Mit diesen und

vielen weiteren Fragen sollen

sich Jugendliche in Völklin-

gen bald beschäftigen kön-

nen. Oberbürgermeister

Klaus Lorig hat das Projekt

„Praktische Medienkompe-

tenz für Jugendliche in Völk -

lingen“ initiiert und gab nun

den Startschuss.

Als Partner für dieses Projekt

wurde der Völklinger Filmpro-

duzent Paul-Richard Frank

gewonnen, der auf eine

mehrjährige Erfahrung als

Journalist in Hörfunk und

Fernsehen verweisen kann

und seit über sechs Jahren

mit seiner Firma „PROVima-

ge Filmproduktion“ in Völklin-

gen tätig ist. Aus seiner Pro-

duktion stammt auch der

neue Völklinger Imagefilm,

der seit kurzem erhältlich ist.

Für das Projekt von großer

Bedeutung: Frank betreibt die

Internet-Seite voelklingen-

tv.de, auf der in regelmäßigen

Abständen Videos aus Völk -

lingen eingestellt werden, die

über Ereignisse in Völklingen

berichten. „Ich bin bereit, die-

se Internet-Plattform für das

Völklinger Videojournalismus-

Projekt kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen“, sagt Frank.

„Als ich von Oberbürgermeis -

ter Klaus Lorig hörte, dass

Jugendlichen mehr Medien-

kompetenz vermittelt werden

soll, indem man sie im lear-

ning-by-doing-Verfahren

praktisch an den Video-Jour-

nalismus heranführt, war ich

sofort begeistert.“ 

Das Projekt wird einen

Workshopcharakter haben

und ist vielleicht am besten

mit einem Praktikum bei ei-

nem kleinen Fernsehsender

zu vergleichen, allerdings mit

mehr praktischer Anwendung

des Gelernten. So lautet je-

denfalls das ehrgeizige Ziel.

Jetzt werden Schülerinnen

und Schüler aus Völklingen

gesucht, die gerne an dem

Projekt teilnehmen möchten.

Sie werden journalistische Ar-

beitstechniken erlernen sowie

Kamera- und Schnitttechnik -

zunächst noch an handelsüb-

lichen Videokameras wie sie

auch im privaten Bereich An-

wendung finden, später wird

aber auch professionelle Pro-

duktionstechnik zum Einsatz

kommen.

Die produzierten Videos sol-

len über Ereignisse aus den

unterschiedlichsten Berei-

chen in Völklingen berichten,

sei es Wirtschaft, Kultur, Frei-

zeit, Stadtentwicklung, Ver-

einsleben und vieles mehr.

Dabei geht es nicht darum,

immer aktuell, geschweige

denn tagesaktuell zu sein.

„Wenn es sich anbietet und

vom zeitlichen Aufwand her

produziert werden kann, dann

gerne. Aber es sollen auch

Themen aufgegriffen werden,

die nicht gerade in der aktuel-

len Diskussion sind, über die

man aber als Völklinger gerne

mal etwas erfahren würde“,

so Paul-Richard Frank. Denn

die Mitarbeit am Projekt wird

rein ehrenamtlich sein und je-

der, der mitmachen will, muss

bereit sein, seine Freizeit zu

investieren.

Die Filme sollen zeitnah auf

der Seite „voelklingen-tv.de“

eingestellt werden und sind

für jeden mit Internetan-

schluss abrufbar. Alle Videos

werden von Monat zu Monat

gespeichert, so dass auf der

Seite ein kleines Videoarchiv

entstehen wird, auf das man

jederzeit zurückgreifen kann.

Oberbürgermeister Klaus Lo-

rig: „Es werden vor allem jun-

ge Leute zwischen 16 und 21

Jahren gesucht, die Lust ha-

ben, sich einerseits journalis -

tisch fortzubilden und gleich-

zeitig Spaß daran haben, an

dem Aufbau der Seite, die

seit Dezember 2009 im Netz

ist, mitzuarbeiten. 

Dazu werden die jungen Leu-

te in Sachen Videojournalis-

mus in Theorie und Praxis ge-

schult.“

An diesem Platz stellen wir
jede Woche die Inhalte des
„Völklinger Projekt Zu-
kunft“ vor:

K
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RStellenausschreibung

Die Stadt Völk lingen stellt

zum nächstmöglichen Zeit-

punkt eine Controlle-

rin/einen Controller für den

Fachbereich Zentrale

Dienste, Fachdienst Steu -

erungsunterstützung ein. 

Nähere Informationen gibt

es im Internet unter

www.voelklin gen.de oder

unter der Telefonnummer

(0 68 98) 13-2451.

Videojournalisten für Völklingen

Lorig initiiert Medienkompetenzprojekt für Jugendliche
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Die Jugendstilhäuser in

der Rathausstraße schmü -

cken Völklingens Innen-

stadt als traditions trächtige

Gebäudezeile und Blick-

fang. In diesem Vorzeige-

projekt vereinen sich histo-

risches Ambiente und mo-

dernster Standard auf har-

monische Weise. Nach Ab-

schluss der aufwendigen

Sanierungsarbeiten an den

Gebäuden steht hier im

Zentrum neue attraktive

Wohn- und Geschäfts-

fläche für Völklingens Bür-

ger und Gewerbetreibende

zur Verfügung. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

DER STADT VÖLKLINGEN

Oberbürgermeister Klaus Lorig (li.) und der Völklinger Filmproduzent Paul-Richard Frank

bei der Vorstellung des Projekts „Völklingen TV“ Foto: upg

BEKANNTMACHUNG

Der Ortsvorsteher des Gemeindebezirkes Lauterbach gibt gem. § 41 (3) i. V.

mit § 74 KSVG bekannt, dass der Ortsrat für

Donnerstag, den 25.03.2010, 18.15 Uhr,

zur 7. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Ortsrates des Ge-

meindebezirkes Lauterbach, in den Vereinsraum der Lauterbachhalle,

einberufen wurde.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil

1. AGL-Terminkalender April bis Dezember 2010 

2. Hallenbenutzungsplan Sommerhalbjahr 2010 

3. Internationale TROFEO Karlsberg 

4. Beratung des Raumbedarfs für den geplanten Anbau an der Lauterbach-

halle 

5. Luftverschmutzung in Lauterbach 

Anlass: Verbrennung von Kohleklärschlamm im Kohlekraftwerk 

in St. Avold, Carling

6. 5. Gebührensatzung für die Städt. Kindertageseinrichtungen 

hier: Wegfall des Aufschlages für die Bilinguale Erziehung

7. Annahme des öffentlichen Teiles der Niederschrift vom 27.01.2010 

8. Mitteilungen und Anfragen 

B) Nichtöffentlicher Teil

1. Annahme des nichtöffentlichen Teiles der Niederschrift vom 27.01.2010 

2. Mitteilungen und Anfragen 

Völklingen, 08.03.2010 

Der Ortsvorsteher 

gez. Peters 

BEKANNTMACHUNG

Die Stadt Völklingen gibt gem. § 41 (3) KSVG bekannt, dass der Stadtrat für

Dienstag, den 23.03.2010, 17.30 Uhr,

zur 11. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung in den großen Sit-

zungssaal des Neuen Rathauses, EG, einberufen wurde.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil

1. Bebauungsplan I/71 „Am Leh“ 5. Änderung in Völklingen 

(ehem. St. Michael-Krankenhaus)

1. Zustimmung zur Stellungnahme über die Anregungen der Behörden 

und Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB sowie der Öffentlichkeit 

gem. § 3 BauGB;

2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB i. V. mit § 12 KSVG

2. Gebührensatzung für die städt. Kindertageseinrichtungen

hier: Wegfall des Aufschlages für die Bilinguale Erziehung

3. Neufassung der Satzung über die Bildung eines Integrationsbeirates

4. Auftragsvergabe in öffentlicher Sitzung

5. Kodex für Kontrolle und Transparenz

hier: Bildung der Arbeitsgruppe

6. Kohleschlammtransporte zwischen Kleinrosseln und Carlingen

B) Nichtöffentlicher Teil

1. Personalangelegenheit

2. Bekanntgabe einer Eilentscheidung

hier: Grundstücksangelegenheit

3. Grundstücksangelegenheit

Völklingen, 12.03.2010

Der Oberbürgermeister

i. V. gez. Bintz, Bürgermeister
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BRANDSCHUTZSATZUNG FÜR DIE STADT VÖLKLINGEN

Auf Grund des § 10 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die

Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom

29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt geändert durch Artikel 5

des Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393), in Verbindung

mit § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2007

(Amtsbl. S. 2393), hat der Stadtrat der Stadt Völklingen am 09.02.2010

folgende Satzung beschlossen: 

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Organisation der Feuerwehr

§ 1 Feuerwehr

§ 2 Gliederung

§ 3 Personalstärke und Ausstattung der Löschbezirke

mit Fahrzeugen

§ 4 Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr

§ 5 Beendigung des aktiven Dienstes

§ 6 Jugendfeuerwehr

§ 7 Altersabteilung

§ 8 Ehrenmitglieder

§ 9 Wehr-, Löschabschnitts- und Löschbezirksführung

§ 10 Gerätewartung

§ 11 Feuerwehrversammlung

§ 12 Schriftführung

§ 13 Feuerwehrkasse

Abschnitt 2

Rechte und Pflichten

§ 14 Rechte und Pflichten der Feuerwehrangehörigen

Abschnitt 3

Dienstbetrieb der Feuerwehr

§ 15 Alarm- und Ausrückeordnung

§ 16 Pflichten des Einsatzleiters und der Einsatzleiterin

§ 17 Pflichten nachrückender Kräfte

§ 18 Aufräumungsarbeiten

§ 19 Brandwachen

§ 20 Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft

Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§ 21 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Abschnitt 1 

Organisation der Feuerwehr 

§ 1

Feuerwehr

Die Feuerwehr der Stadt Völklingen besteht aus einer Freiwilligen Feu-

erwehr. 

§ 2

Gliederung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus: 

1. den aktiven Feuerwehrangehörigen, 

2. der Jugendfeuerwehr, 

3. der Altersabteilung. 

(2) Das Stadtgebiet gliedert sich in folgende Löschbezirke: 

Löschbezirk I: Stadtmitte, Heidstock, Herm.-Röchling-Höhe

Löschbezirk III: Luisenthal

Löschbezirk IV: Wehrden

Löschbezirk V: Fürstenhausen, Fenne

Löschbezirk VI: Geislautern

Löschbezirk VII: Ludweiler

Löschbezirk VIII: Lauterbach

§ 3

Personalstärke und Ausstattung der

Löschbezirke mit Fahrzeugen

(1) Personalstärke (Mindeststärke): 

Löschbezirk I (Stadtmitte): 9/9/46/64

Löschbezirk III (Luisenthal: 3/6/28/37

Löschbezirk IV (Wehrden): 3/6/28/37

Löschbezirk V (Fürstenhausen): 3/6/28/37

Löschbezirk VI (Geislautern): 3/6/28/37

Löschbezirk VII (Ludweiler): 6/6/43/55

Löschbezirk VIII (Lauterbach): 3/6/37/46

(2) Ausstattung mit Fahrzeugen (Mindestausstattung): 

Löschbezirk I 1 Einsatzleitwagen ELW 1

(Stadtmitte) 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

HLF 20/16

1 Tanklöschfahrzeug TLF 24/50

1 Drehleiter DLK(A) 23/12

1 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16

1 Kleineinsatzfahrzeug KEF

1 Rüstwagen RW

1 Gerätewagen GW-Logistik 

(mit Staffelkabine, Ladebordwand, 

Ladekran)

1 Mannschaftstransportfahrzeug MTF

1 Gerätewagen GW sonstiger

Löschbezirk III 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 TH

(Luisenthal) 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 

oder

1 Kleintanklöschfahrzeug KTLF

1 Gerätewagen GW Wasser

Löschbezirk IV 1 Löschgruppenfahrzeug HLF 10/10

(Wehrden) oder 

1 Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16

1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 

oder

Kleintanklöschfahrzeug

1 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 

oder

1 Mehrzweckfahrzeug MZF

Löschbezirk V 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6

(Fürstenhausen) oder 

1 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16

1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

oder

1 Kleintanklöschfahrzeug KTLF

Löschbezirk VI 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10

(Geislautern) 1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

oder

1 Kleintanklöschfahrzeug KTLF

Löschbezirk VII 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 TH

(Ludweiler) 1 Tanklöschfahrzeug TLF

1 Drehleiter DLK(A) 23/12

1 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 

oder

1 Mehrzweckfahrzeug MZF

Löschbezirk VIII 1 Hilfeleistungslöschgruppen-

(Lauterbach) fahrzeug HLF 20/16

1 Löschgruppenfahrzeug LF KATS 

oder 

1 Kleintanklöschfahrzeug KTLF

1 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 

oder

1 Mehrzweckfahrzeug MZF

Atemschutzeinheit Gerätewagen Atemschutz GW-A

(Fürstenhausen)

Gefahrstoffeinheit Gerätewagen Gefahrgut GW-G

(Ludweiler)

Jugendfeuerwehr/ 1 Mannschaftstransportfahrzeug 

Öffentlichkeitsarbeit MTF oder

(Wehrden) 1 Mehrzweckfahrzeug MZF

Wehrführung 1 Kommandowagen KdoW

§ 4

Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr

(1) In die Freiwillige Feuerwehr sollen nur Bewerber und Bewerberin-

nen aufgenommen werden, die ihre Hauptwohnung in der Stadt 

Völklingen haben und feuerwehrdiensttauglich sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bewerber und Bewerberinnen,

welche die Hauptwohnung außerhalb der Stadt Völklingen haben, in

die Feuerwehr aufgenommen werden, wenn sie regelmäßig für den

Einsatz- und Übungsdienst zur Verfügung stehen und feuerwehr-

diensttauglich sind. Die Zugehörigkeit zu einer anderen Feuerwehr

ist jeweils anzuzeigen. Eine Führungsfunktion kann nur in einer

Freiwilligen Feuerwehr wahrgenommen werden. 

(3) Die Feuerwehrdiensttauglichkeit ist durch ärztliche Bescheinigung

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nachzuweisen. Die 

Kosten der ärztlichen Untersuchung trägt die Stadt Völklingen.

(4) Wer das 50. Lebensjahr vollendet hat, soll nicht mehr in die Feuer-

wehr aufgenommen werden. Wer das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, bedarf zur Aufnahme in die Feuerwehr der Zustim-

mung des gesetzlichen Vertreters oder der gesetzlichen Vertreterin. 

(5) Über die Aufnahme in die Feuerwehr entscheidet der Oberbürger-

meister oder die Oberbürgermeisterin im Benehmen mit dem Wehr-

führer oder der Wehrführerin. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme

besteht nicht. Wird ein Aufnahmegesuch abgelehnt, ist dies dem

Bewerber oder der Bewerberin schriftlich mitzuteilen. 

§ 5

Beendigung des aktiven Dienstes

(1) Mit Vollendung seines oder ihres 63. Lebensjahres scheidet ein

Feuerwehrangehöriger oder eine Feuerwehrangehörige aus dem

aktiven Dienst aus. 

(2) Ein Feuerwehrangehöriger oder eine Feuerwehrangehörige schei-

det aus dem aktiven Dienst außerdem aus 

1. durch Austritt, 

2. bei Wegfall der Feuerwehrdiensttauglichkeit aus gesundheitlichen

Gründen, 

3. wenn er oder sie das 60. Lebensjahr vollendet hat und schriftlich 

beantragt, den aktiven Dienst zu beenden, 

4. wenn er oder sie durch Wohnortwechsel oder aus anderen 

Gründen nicht nur vorübergehend nicht mehr regelmäßig für den 

Einsatz- und Übungsdienst zur Verfügung steht. Wird er oder sie 

innerhalb von zwei Jahren von der Freiwilligen Feuerwehr einer 

anderen Gemeinde übernommen, ist seine oder ihre bisherige 

Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr anzurechnen; die 

Dienstgradbezeichnung behält er oder sie bei. Die Personal-

unterlagen sind der aufnehmenden Gemeinde auf Antrag des 

oder der Feuerwehrangehörigen zu überlassen. 

(3) Ein Feuerwehrangehöriger oder eine Feuerwehrangehörige soll aus

der Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn er oder sie 

1. innerhalb eines Jahres mehr als dreimal unentschuldigt den 

nach dem Jahresdienstplan anberaumten Ausbildungsveran-

staltungen ferngeblieben ist 

oder 

2. infolge einer sonstigen Pflichtverletzung oder wegen Begehung 

einer Straftat nicht mehr würdig erscheint, den Feuerwehrdienst 

zu verrichten. 

(4) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin stellt die Be-

endigung des Feuerwehrdienstes durch schriftlichen Bescheid fest

und zieht die dem oder der Feuerwehrangehörigen überlassene

Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung und ggf. den

Feuerwehr-Dienstausweis ein. Für fehlende Ausstattungsgegen-

stände kann die Stadt Kostenersatz verlangen. 

§ 6

Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendfeuerwehr eines Löschbezirks soll Staffelstärke betra-

gen. Wird diese Stärke nicht erreicht, sollen die Jugendfeuerwehr-

angehörigen mehrerer Löschbezirke in einem Löschbezirk zusam-

mengeführt werden. 

(2) Der Wehrführer oder die Wehrführerin kann auf Wehrebene sowie

Löschbezirksebene auf Vorschlag des Löschbezirksführers oder der

Löschbezirksführerin mit Zustimmung des Oberbürgermeisters oder

der Oberbürgermeisterin jeweils einen Beauftragten oder eine Be-

auftragte für die Jugendfeuerwehr und einen Stellvertreter oder eine

Stellvertreterin für die Dauer von drei Jahren bestellen. Der Lehr-

gang Jugendfeuerwehrbeauftragter soll innerhalb von zwei Jahren

nachgewiesen werden. 

(3) Für die feuerwehrtechnische Ausbildung und die jugendpflegerische

Tätigkeit erarbeiten der oder die Beauftragte für die Jugendfeuer-

wehr und der Jugendgruppensprecher oder die Jugendgruppen-

sprecherin im Benehmen mit dem Löschbezirksführer oder der

Löschbezirksführerin jährlich einen Ausbildungsplan, der vom Wehr-

führer oder von der Wehrführerin zu genehmigen ist. 

(4) Die feuerwehrtechnische Ausbildung der Angehörigen der Jugend-

feuerwehr erfolgt unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit

nach Maßgabe der Ausbildungs- und Dienstvorschriften für die An-

gehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Sie obliegt im Löschbezirk

dem Löschbezirksführer oder der Löschbezirksführerin, auf Wehr -

ebene dem Wehrführer oder der Wehrführerin bzw. dem oder der

jeweiligen Beauftragten für die Jugendfeuerwehr und erstreckt sich

auf die theoretische Schulung für den Brandschutz und die Techni-

sche Hilfe sowie auf die praktische Ausbildung an den Geräten der

Feuerwehr. 

(5) Der Jugendgruppensprecher oder die Jugendgruppensprecherin

auf Löschbezirks- und Wehrebene hat mindestens einmal jährlich

im Benehmen mit dem oder der Beauftragten für die Jugendfeuer-

wehr und im Einvernehmen mit dem Löschbezirks- bzw. Wehrführer

oder der Löschbezirks- bzw. Wehrführerin eine Versammlung der

Jugendfeuerwehrangehörigen einzuberufen. Im Übrigen gelten die

§§ 11 bis 13 entsprechend. 

(6) Ein Jugendfeuerwehrangehöriger oder eine Jugendfeuerwehr -

angehörige scheidet aus der Jugendfeuerwehr aus, durch 

1. Austritt,

2. Übertritt in die aktive Wehr,

3. Erreichen der Altersgrenze nach § 3 Abs. 2 Satz 1 der 

Verordnung über die Organisation des Brandschutzes und der 

Technischen Hilfe im Saarland, wenn nicht die Voraussetzungen 

des § 3 Abs. 2 Satz 2 dieser Verordnung vorliegen. 

§ 7

Altersabteilung

(1) In die Altersabteilung wird ein Feuerwehrangehöriger oder eine 

Feuerwehrangehörige überführt, wenn er oder sie 

1. wegen Erreichens der Altersgrenze nach § 5 Abs. 1 aus dem 

aktiven Feuerwehrdienst ausscheiden muss, 

2. nach Vollendung des 60. Lebensjahres auf Antrag aus dem 

aktiven Feuerwehrdienst ausscheidet, 

3. wegen Dienstunfähigkeit aus dem aktiven Feuerwehrdienst 

ausscheiden muss. 

(2) Die Übernahme in die Altersabteilung ist dem oder der Feuerwehr-

angehörigen schriftlich mitzuteilen. 

(3) Bei der Übernahme in die Altersabteilung wird dem oder der Feuer-

wehrangehörigen die Dienstkleidung belassen und ihm oder ihr das

Recht verliehen, die Dienstkleidung bei offiziellen Anlässen der 

Feuerwehr zu tragen. 

§ 8

Ehrenmitglieder

(1) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin kann auf 

Vorschlag der Feuerwehrversammlung Personen, die sich um das 

Brandschutzwesen besondere Verdienste erworben haben, zu 

Ehrenmitgliedern ernennen. 

(2) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin kann auf Vor-

schlag der Hauptversammlung der Feuerwehr bewährte Wehrführer

und Wehrführerinnen und Löschbezirksführer und Löschbezirksfüh-

rerinnen nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit zu Ehrenwehr-

führern und Ehrenwehrführerinnen sowie zu Ehrenlöschbezirksfüh-

rern und Ehrenlöschbezirksführerinnen ernennen. 

§ 9

Wehr-, Löschabschnitts- und Löschbezirksführung

(1) Es werden gewählt: 

1. der Wehrführer oder die Wehrführerin und sein oder ihr Stellver 

treter oder seine oder ihre Stellvertreterin in einer vom Oberbür-

germeister oder von der Oberbürgermeisterin einzuberufenden 

Hauptversammlung der Feuerwehrangehörigen der Stadt, 

2. der Löschbezirksführer oder die Löschbezirksführerin und sein

oder ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin in einer

vom Oberbürgermeister oder von der Oberbürgermeisterin 

einzuberufenden Hauptversammlung der Feuerwehrangehörigen

des Löschbezirks. Die Einberufung erfolgt schriftlich. 

Stimmberechtigt sind nur aktive Feuerwehrangehörige, die 

der Feuerwehr mindestens drei Monate angehören. 

Die Zeit in der Jugendfeuerwehr wird dabei angerechnet. 

(2) Zum Wehrführer oder zur Wehrführerin und zum Löschbezirksführer

oder zur Löschbezirksführerin sowie zu deren Stellvertretern und

Stellvertreterinnen können nur aktive Feuerwehrangehörige gewählt

werden, die die jeweiligen Voraussetzungen für die Bestellung nach

§ 11 Abs. 1 der Verordnung über die Organisation des Brand-

schutzes und der Technischen Hilfe im Saarland erfüllen. Gewählt

wird durch geheime Abstimmung. Die Wahlleitung hat der Oberbür-

germeister oder die Oberbürgermeisterin. Im Übrigen gilt § 46

KSVG. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind

den Feuerwehrangehörigen spätestens zehn Tage vor der Ver-

sammlung bekannt zu geben. 

(3) Der Wehrführer oder die Wehrführerin und der Löschbezirksführer

oder die Löschbezirksführerin haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amts-

zeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin

weiterzuführen. Ist dies nicht möglich, führt der jeweilige Stellvertre-

ter oder die jeweilige Stellvertreterin bis zur Bestellung eines Nach-

folgers oder einer Nachfolgerin die Feuerwehr. Ist dies ebenfalls

nicht möglich, führt der oder die ranghöchste aktive Feuerwehran-

gehörige bis zur Bestellung eines Nachfolgers oder einer Nachfol-

gerin die Feuerwehr. Bei Ranggleichheit ist das Dienstalter maßge-

bend. 

(4) Dem Wehrführer oder der Wehrführerin und dem Löschbezirksfüh-

rer oder der Löschbezirksführerin obliegen die ihnen durch das Ge-

setz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastro-

phenschutz im Saarland übertragenen Aufgaben. Sie haben insbe-

sondere: 

1. die erforderlichen Übungen festzusetzen und dem Oberbürger-

meister oder der Oberbürgermeisterin rechtzeitig anzuzeigen, 

2. auf die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren hinzuwirken, 

3. in der Stadtfeuerwehr bzw. im Löschbezirk die Tätigkeit des 

Kassenführers oder der Kassenführerin, des Gerätewartes oder 

der Gerätewartin, des Atemschutzgerätewartes oder der Atem-

schutzgerätewartin, des oder der Beauftragten für die Jugend-

feuerwehr und der weiteren Beauftragten für bestimmte 

Fachbereiche zu überwachen, 

4. die erforderlichen Aufzeichnungen und Berichte über die 

Feuerwehrtätigkeit zu veranlassen,

5. an Dienstbesprechungen teilzunehmen und dem Oberbürger-

meister oder der Oberbürgermeisterin hierüber zu berichten,

6. die Brandschutzeinrichtungen zu beaufsichtigen und festgestellte 

Mängel abstellen zu lassen,

7. eine Alarm- und Ausrückeordnung aufzustellen, 

8. in Zusammenarbeit mit den Eigentümern und Eigentümerinnen, 

Besitzern und Besitzerinnen oder Betreibern und Betreiberinnen

eine Einsatzplanung für die Feuerwehr für solche Gebäude und

Einrichtungen aufzustellen, die in erhöhtem Maße brand- oder

explosionsgefährdet sind oder von denen bei Ausbruch eines

Brandes oder einer Explosion oder eines anderen Schadenereig-

nisses eine erhöhte Gefahr für Menschen, Tiere, Sachwerte oder

die Umwelt ausgeht. 

(5) Der Wehrführer oder die Wehrführerin und der Löschbezirksführer

oder die Löschbezirksführerin werden von ihren Vertretern und Ver-

treterinnen unterstützt und bei Abwesenheit mit allen Rechten und

Pflichten vertreten. 

§ 10

Gerätewartung

(1) In jedem Löschbezirk sind auf Vorschlag des Löschbezirksführers

oder der Löschbezirksführerin vom Wehrführer oder von der Wehr-

führerin im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister oder der

Oberbürgermeisterin ein Gerätewart oder eine Gerätewartin und ein

Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu bestellen. 

(2) Zur Prüfung, Wartung und Instandsetzung von Atemschutzgeräten

sind abhängig von der Organisation der Atemschutzgerätewartung

auf Wehr- bzw. Löschbezirksebene vom Wehrführer oder von der

Wehrführerin im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister oder

der Oberbürgermeisterin je ein Atemschutzgerätewart oder eine

Atemschutzgerätewartin und ein Stellvertreter oder eine Stellvertre-

terin auf der entsprechenden Ebene zu bestellen. 

(3) Wird die Prüfung, Wartung und Instandsetzung von Atemschutz-

geräten zentral auf Wehrebene durchgeführt, kann die Bestellung

eines Atemschutzgerätewartes oder einer Atemschutzgerätewartin

und eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin auf Lösch -

bezirksebene entfallen. Das Überwachen, Lagern und Verwalten

von Atemschutzgeräten obliegt dann dem Gerätewart oder der

Gerätewartin im Löschbezirk. 

(4) Für die Organisation der Gerätewartung und der Atemschutzgeräte-

wartung sowie die Tätigkeit der Gerätewarte und Gerätewartinnen

und der Atemschutzgerätewarte und Atemschutzgerätewartinnen in

der Stadt erlässt der Wehrführer oder die Wehrführerin im Einver-

nehmen mit dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin

eine besondere Dienstanweisung, in der die Struktur, die Aufgaben-

verteilung und die Verantwortlichkeiten festzulegen sind. 

(5) Der Gerätewart oder die Gerätewartin und der Atemschutzgeräte-

wart oder die Atemschutzgerätewartin haben die erfolgreiche Teil-

nahme der nach Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) erforderlichen

Lehrgänge nachzuweisen. Erfordert die Prüfung, Wartung und In-

standsetzung von feuerwehrtechnischen Geräten und Atemschutz-

geräten besondere Sachkunde, ist die erforderliche Eignung durch

entsprechende Sachkundelehrgänge nachzuweisen.

§ 11

Feuerwehrversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Löschbezirksführers oder der Löschbezirks-

führerin findet jährlich mindestens eine ordentliche Versammlung im

Löschbezirk statt, in der wichtige Feuerwehrangelegenheiten, so-

weit für deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur

Beratung und Beschlussfassung vorzulegen sind. Bei der ersten

Versammlung nach Beginn eines neuen Rechnungsjahres haben

der Löschbezirksführer oder die Löschbezirksführerin einen Bericht

über das abgelaufene Jahr und der Kassenführer oder die Kassen-

führerin einen Kassenbericht zu erstatten. Die Versammlung be-

schließt über die Entlastung des Kassenführers oder der Kassen-

führerin. 

(2) Die ordentliche Versammlung wird vom Löschbezirksführer oder

von der Löschbezirksführerin einberufen. Zeitpunkt und Tagesord-

nung der Versammlung sind den Feuerwehrangehörigen und dem

Wehrführer oder der Wehrführerin spätestens zehn Tage vor der

Versammlung schriftlich bekannt zu geben. Der Löschbezirksführer

oder die Löschbezirksführerin muss binnen vier Wochen eine au-

ßerordentliche Versammlung einberufen, wenn mindestens ein Drit-

tel der aktiven Feuerwehrangehörigen dies schriftlich unter Angabe

von Gründen verlangt. 

(3) Zu wichtigen, die Aufgaben der Löschbezirke übergreifenden Feuer-

wehrangelegenheiten kann der Wehrführer oder die Wehrführerin

im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister oder der Oberbürger-

meisterin eine Versammlung mehrerer Löschbezirke oder der ge-

samten Feuerwehr einberufen. 

(4) Stimmberechtigt in der Versammlung sind nur aktive Feuerwehran-

gehörige, die der Feuerwehr mindestens drei Monate angehören.

Die Zeit in der Jugendfeuerwehr wird dabei angerechnet. Für die

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Versammlung gelten

die Vorschriften des KSVG entsprechend. 

§ 12

Schriftführung

(1) In jedem Löschbezirk sind von der Feuerwehrversammlung ein

Schriftführer oder eine Schriftführerin und ein Stellvertreter oder ei-

ne Stellvertreterin für die Dauer von drei Jahren zu wählen. Für die

Wahlen gilt § 46 KSVG entsprechend. 

(2) Der Schriftführer oder die Schriftführerin hat über die Feuerwehrver-

sammlungen und die Hauptversammlungen jeweils eine Nieder-

schrift zu fertigen und, mit Ausnahme der Einsatzberichte, die

schriftlichen Arbeiten zu erledigen, die im Löschbezirk anfallen. 

§ 13

Feuerwehrkasse

(1) Der Löschbezirk richtet eine Feuerwehrkasse ein, der die Zuwen-

dungen der Stadt sowie anderer Förderer zur Pflege des Gemein-

schaftsgedankens zufließen. 

(2) In jedem Löschbezirk sind von der Feuerwehrversammlung für die

Dauer von drei Jahren ein Kassenführer oder eine Kassenführerin

und für jedes Rechnungsjahr zwei Kassenprüfer oder Kassenprüfe-

rinnen zu wählen. Für die Wahlen gilt § 46 KSVG entsprechend. 

(3) Der Kassenführer oder die Kassenführerin hat die Feuerwehrkasse

zu verwalten und über die Kassengeschäfte Buch zu führen. Zah-

lungen darf er oder sie nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen

des Löschbezirksführers oder der Löschbezirksführerin leisten. 

(4) Die Kassenprüfer und Kassenprüferinnen haben die Feuerwehrkas-

se jährlich mindestens einmal zu prüfen. 

Abschnitt 2 

Rechte und Pflichten 

§ 14

Rechte und Pflichten der Feuerwehrangehörigen

(1) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr haben die ihnen übertra-

genen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie haben an Einsätzen

und den festgelegten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen

teilzunehmen und die Weisungen ihrer Vorgesetzten im Rahmen

der Aufgaben der Feuerwehr zu befolgen.

(2) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr haben ihre Abwesenheit,

sofern sie mehr als zwei Wochen beträgt, dem Löschbezirksführer

oder der Löschbezirksführerin anzuzeigen.

(3) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr dürfen nur Einsatzdienst

leisten, wenn sie hierzu geistig und körperlich in der Lage sind. Sie

sind verpflichtet, dem Löschbezirksführer oder der Löschbezirksfüh-

rerin eine Dienstunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mit-

zuteilen. Auf Aufforderung der Stadt haben sie sich einer ärztlichen

Untersuchung zur Feststellung ihrer Dienstfähigkeit  zu unterzie-

hen. Werdende Mütter haben dem Löschbezirksführer oder der

Löschbezirksführerin die Schwangerschaft mitzuteilen, sobald ihnen

der Zustand bekannt ist.

(4) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr

haben Anspruch auf kostenfreie Gestellung der Feuerwehr-Dienst-

kleidung und der persönlichen Schutzausrüstung gemäß den gel-

tenden Vorschriften. 

(5) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr

sind über die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften für die

Feuerwehren beim Eintritt und danach mindestens einmal jährlich

zu belehren. Sie haben sich durch Unterschrift zur Beachtung der

Unfallverhütungsvorschriften zu verpflichten.

(6) Im Feuerwehrdienst erlittene Unfälle und Krankheiten sind unver-

züglich dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin an-

zuzeigen.

(7) Die Angehörigen der Feuerwehr sind berechtigt, mit Genehmigung

des Wehrführers oder der Wehrführerin bei besonderen Anlässen

auch außerhalb des Dienstes die Feuerwehr-Dienstkleidung zu tra-

gen. 

Abschnitt 3 

Dienstbetrieb der Feuerwehr 

§ 15

Alarm- und Ausrückeordnung

Zur Festlegung, mit welchen Einsatzmitteln (Fahrzeuge und Geräte) und

mit welcher Mannschaftsstärke auf verschiedene Schadenfälle reagiert

werden soll, hat der Wehrführer oder die Wehrführerin eine Alarm- und

Ausrückeordnung zu erstellen und dem Oberbürgermeister oder der

Oberbürgermeisterin zur Genehmigung vorzulegen. 

Die Alarm- und Ausrückeordnung ist auf Gemeindeverbandsebene mit

den benachbarten Gemeinden abzustimmen und danach der zuständi-

gen Feuerwehreinsatzzentrale oder Leitstelle bekannt zu geben. 

§ 16

Pflichten des Einsatzleiters oder der Einsatzleiterin

(1) Der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin hat unverzüglich die erfor-

derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen und Tiere zu ret-

ten, Sachen zu bergen und die Umwelt zu schützen. Er oder sie hat

darauf zu achten, dass durch die Tätigkeit der Feuerwehr kein ver-

meidbarer Schaden entsteht. 

(2) Der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin hat die zuständige Feuer-

wehreinsatzzentrale oder Leitstelle unverzüglich über die Lage zu

unterrichten und die Benachrichtigung des Wehrführers oder der

Wehrführerin zu veranlassen. Er oder sie unterrichtet den Oberbür-

germeister oder die Oberbürgermeisterin.

(3) Die Feuerwehreinheiten sind durch den Einsatzleiter oder die Ein-

satzleiterin an der Einsatzstelle einzuweisen. Sie erhalten von ihm

oder ihr den Einsatzbefehl. Die Einsatzleitung ist kenntlich zu ma-

chen.

(4) Der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin hat dafür Sorge zu tragen,

dass sich nach Eintreffen der Feuerwehr alle zur Brandbekämpfung

und Technischen Hilfe nicht unbedingt benötigten Personen von der

Einsatzstelle entfernen. 

(5) Über den Verlauf des Einsatzes fertigt der Einsatzleiter oder die Ein-

satzleiterin einen Einsatzbericht und legt diesen unverzüglich dem

Wehrführer oder der Wehrführerin zur Weiterleitung an den Ober-

bürgermeister oder die Oberbürgermeisterin vor.

§ 17

Pflichten nachrückender Kräfte

(1) Die Einheitenführer und Einheitenführerinnen nachrückender Kräfte

haben sich beim Einsatzleiter oder der Einsatzleiterin zu melden.

Der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin entscheidet über die Ver-

wendung der nachrückenden Kräfte sowie über das Einsatzende

und das Abrücken der Einheiten. 

(2) Die Einheitenführer und Einheitenführerinnen sind dafür verantwort-

lich, dass alle Personen, die bei der Gefahrenabwehr eingesetzt

werden, ordnungsgemäß ausgerüstet sind. Dies ist insbesondere

bei dem Einsatz feuerwehrfremder Personen zu beachten. 

§ 18

Aufräumungsarbeiten

(1) Einsatzstellen sind nur soweit zu säubern und aufzuräumen, dass

keine Gefahr des Einsturzes oder des Ausbruches eines neuen

Brandes mehr besteht. 

(2) Bei Aufräumungsarbeiten ist auf Hinweise zur Feststellung der Ent-

stehungsursache zu achten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass kei-

ne Spuren verwischt oder vernichtet werden, die zur Aufklärung der

Entstehungsursache dienen können. 

(3) Gebäudeteile dürfen nachträglich nur bei dringender Notwendigkeit

und nach Maßgabe der Entscheidung der zuständigen Unteren

Bauaufsichtsbehörde niedergelegt werden. 

§ 19

Brandwachen

Brandwachen werden nach pflichtgemäßem Ermessen des Einsatzlei-

ters oder der Einsatzleiterin eingerichtet. Beginn und Ende legt der Ein-

satzleiter oder die Einsatzleiterin fest. 

§ 20

Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft

Die Führer und die Führerinnen der eingesetzten Einheiten haben nach

dem Einrücken die Einsatzbereitschaft unverzüglich wiederherstellen

zu lassen und die zuständige Feuerwehreinsatzzentrale oder Leitstelle

entsprechend zu informieren. 

Abschnitt 4 

Schlussvorschriften 

§ 21

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Brandschutzsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-

machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Brandschutzsatzung der Stadt

Völklingen vom 17.10.1996 außer Kraft. 

Völklingen, den 17.02.2010

gez. Lorig

Klaus Lorig, Oberbürgermeister


